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Wirtschaftliche Landesversorgung — Probleme und

Losungswege

Dr Ueli Augsburger, Bern

Am 1. September 1983 ist das neue Bundesgesetz uber die wirtschaftliche Landesversorgung (LVG) in Krafi getreten. Es ersetzt das
Bundesgesetz iiber die wirtschaftliche Kriegsvorsorge, das vom 30. September 1955 datierte. Die wohl wesentlichste Neuerung besteht
darin, dass sich die wirtschaftliche Vorsorge nicht mehr nur im Hinblick auf einen eigentlichen Kriegsfall beschrankt. Vielmehr soll mit dem
revidierten Gesetz die Versorgung mit lebenswichtigen Giitern und Dienstleistungen auch dann sichergestellt werden, wenn infolge von
Naturereignissen, Boykotten, Streiks usw unser Land nicht mehr hinreichend beliefert wird oder sich selbst nicht in geniigendem Mass
versorgen kann. Im Vollzug des Gesetzes hat sich praktisch nichts verandert. Das LVG baut wie dessen Vorganger auf dem Milizprinzip auf.
Das bedeutet, dass der grésste Teil der in der wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) Tétigen ihre diesbeziiglichen Aufgaben ehrenamt-
lich (bzw im Rahmen ihrer angestammten Tatigkeit) ausiibt.

Stellung der wirtschaftlichen
Landesversorgung

Weist das Milizsystem durch seine Flexibilitat
und die geringen Kosten unbestreitbare Vortei-
le auf, so diirfen andererseits die Probleme
nicht Ubersehen werden. Ein solches besteht
zum einen darin, dass zahlreiche Kaderange-
horige der WL zugleich Funktionen im Zivil-
schutz oder in der Armee bekleiden. Solche
Doppelbesetzungen gefahrden die Funktions-
fahigkeit sowohl der Armee und des Zivilschut-
Zes als auch der WL. In der Praxis versucht
man dieses Problem dadurch zu lésen, dass
Angehorige der WL vom Armee- oder Zivil-
Schutzdienst dispensiert werden. Dies ist aber
Nicht immer méglich. In solchen Fallen muss
innerhalb der WL eine Stellvertretung sicherge-
stellt werden. Das Problem der Doppelbeset-
Zungen wird also, wie dargelegt, fallweise gere-
gelt. Ob es stets zur allseitigen Zufriedenheit
und im Interesse einer effizienten Gesamtver-
teidigung erfolgt, bleibe dahingestellt. Zu er-
wahnen ist in diesem Zusammenhang etwa,
dass sich in einem Ernstfall folgenschwere
Konflikte ergeben konnen, indem Armee und
Zivilschutz dank ihrer rechtlich stérkeren Stel-
lung |eute mobilisieren kénnen, die dann in der
WL fehlen. Dort hatten dann deren Stellvertre-
ter die betreffenden Funktionen zu berneh-
Men. Die Frage sei erlaubt, ob auch in einem
Neutralitatsschutz-, Verteidigungs- oder Beset-
2ungsfall diese Stellvertretung reibungslos
funktioniert, d h die Stellvertreter effektiv verflg-
bar sind und alle notwendigen Informationen
besitzen, die Landesversorgung also effektiv
gewabhrleistet ist, wenn man sie am dringend-
Sten benétigt.

Wirtschaftliche Benachteiligung von
aderangehérigen

Bin anderes Problem liegt darin begrindet,
dass die Kaderangehérigen der WL — etwa
9egeniiber denjenigen des Zivilschutzes — wirt-
Schaftlich benachteiligt sind. Erstere erhalten
U‘r'lmlich keinen Erwerbsersatz fur die Dauer der
In der WL geleisteten Dienste, und sie unterste-
hen auch nicht dem Schutz der Militarversiche-
'ung, wie dies fiir Angehérige des Zivilschutzes
Qilt. Ausserdem kénnen Kaderangehérige der

L von einem allfallig geschuldeten Militar-
Pflichtersatz keine im Verhaltnis zu den gelei-
Steten Diensttagen abgestuften Abziige geltend
Machen — dies ebenfalls im Gegensatz zu den
ntsprechenden Bestimmungen iiber den Zivil-
Schutz. Wenn sich dadurch auch nur vereinzelt

€rsonalprobleme ergeben, widerspricht doch

'® heute geltende Regelung dem Empfinden
der Rechtsgleichheit.
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Aufwertung der rechtlichen Stellung der WL

Die aufgeworfenen Probleme der Doppelbeset-
zungen liessen sich beheben, indem die rechtli-
che Stellung der WL aufgewertet wiirde. Dies
konnte zum einen geschehen, indem eine WL-
Pflicht in die Bundesverfassung aufgenommen
wirde. Eine solche wére — analog den entspre-
chenden Regelungen fiir den Zivilschutz — als
Kann-Vorschrift auszugestalten. Damit wirde
man vermeiden, das Prinzip der allgemeinen
Wehrpflicht anzutasten: dieses bliebe bestehen
wie heute. Nur wenn jemand seine Wehrpflicht
nicht erflllte, wiirde er entweder (wie heute)
dem Zivilschutz oder — neu — der WL zugeteilt,
und zwar nur dann, wenn der Betreffende die
notigen (beruflichen) Voraussetzungen mitbrin-
gen wiirde.

Ein anderer L6sungsweg besteht darin, anstelle
einer allgemeinen Wehrpflicht eine allgemeine
Pflicht zur Gesamtverteidigung zu erlassen.
Auch hier wiirde die Stellung der Armee nicht
geschwécht. Anstelle der heute praktizierten
fallweisen Regelungen Uber die Zuteilung von
Kaderangehorigen zur WL bzw zu Armee oder
Zivilschutz kénnten allgemeingultige Vorschrif-
ten erlassen werden, wobei wie bei der oben
erwahnten Losung die Landesversorgung sub-
sidiaren Charakter erhielte. Der entscheidende
Unterschied zum heutigen Zustand besteht in
der starkeren Stellung der WL, die von Geset-
zes wegen zum gleichberechtigten Partner der
Gesamtverteidigung wiirde. Der hier erlauterte
Losungsweg bringt als weiteren Vorteil mit sich,
dass vom Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht
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nicht abgeriickt werden misste und Wehr-
dienstuntaugliche im Rahmen einer differen-
zierten Tauglichkeit, wie sie zurzeit diskutiert
wird, ihren Einsatz mindestens teilweise in der
WL leisten kdnnten.

Eliminierung der wirtschaftlichen
Benachteiligung von Kaderangehdérigen

Parallel zur rechtlichen Aufwertung mussten
auch die heute bestehenden Benachteiligun-
gen punkto Militarversicherung, Militarpflicht-
und Erwerbsersatz behoben werden. Der Re-
gierungsrat des Kantons Bern hat in seiner
Antwort zum Postulat Augsburger, das am
14. Februar 1985 vom Grossen Rat iberwiesen
wurde, auch angefiihrt, dass ihm die gelegentli-
chen Schwierigkeiten bei der Besetzung von
Kaderfunktionen der wirtschaftlichen Landes-
versorgung bekannt seien. Bei der Beantwor-
tung des vom bernischen Regierungsrat entge-
gengenommenen Postulates hat er bestétigt,
dass fur die Eliminierung der wirtschaftlichen
Nachteile fir Kaderangehdrige die rechtliche
Stellung der WL fir sich allein oder ihm Rah-
men eines umfassenden Gesamtverteidigungs-
artikels in der Bundesverfassung verbessert
werden misste.

Bei einer Realisierung der hier dargestellten
Vorschlage kann eine weitere Erstarkung sowie
eine Erhohung der Effizienz der WL erwartet
werden. Dies kann im Interesse der Sicherstel-
lung der Versorgung unseres Landes zugun-
sten von Zivilbevolkerung, Armee, Zivilschutz
und Wirtschaft nur erwiinscht sein. u

Ich bestelle ein Abonnement
zum Preis von Fr. 30.50 je Jahr

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Einsenden an: Zeitschriftenverlag Stafa, 8712 Stafa




	Wirtschaftliche Landesversorgung : Probleme und Lösungswege

